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Das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz 
(GKV-BStabG) sorgt für viel Aufregung 
und Unmut bei den Betroffenen. Und das 
nicht nur wegen der Rasenmäher-Metho-
de, mit der Bundesgesundheitsministerin 
Nina Warken (CDU) getreu ihrem ausge-
rufenen Motto der einnahmenorientier-
ten Ausgabenpolitik die Kassenfinanzen 
dauerhaft ins Lot bringen will.

Die Frage zum Beispiel, ob das deutsche 
Gesundheitswesen künftig bedarfsorien-
tiert oder einnahmeorientiert gesteuert 
wird, ist aus Sicht der Kassenärztlichen 
Vereinigung Bremen (KVHB) nicht nur 
eine politische, sondern eine grundlegen-
de ethische Weichenstellung – und damit 
letztlich auch ein Fall für den Ethikrat. Zu 
dessen Aufgaben gehört unter anderem 
die Ausarbeitung von Empfehlungen für 
politisches und gesetzgeberisches Han-
deln für die Bundesregierung und den 
Deutschen Bundestag, auch im gesund-
heitspolitischen Bereich.

Ende Mai übermittelte die KVHB dem 
Ethikrat eine offizielle Eingabe, um die 
Folgen des GKV-BStabG und die erklär-
te Wende zu einer einnahmeorientierten 
Ausgabenpolitik im deutschen Gesund-
heitswesen nach ethischen Kriterien 
überprüfen zu lassen. Begründung: Mit 
der Reform wird die bisherige Anbindung 
der Gesundheitsausgaben an den morbi-
ditätsbedingten Versorgungsbedarf der 
Versicherten verlassen und dieser in einer 
alternden Gesellschaft stetig in der Men-
ge wachsende Bedarf zwingend auf das 
Maximum der jährlichen, möglicherweise 
auch negativen Grundlohnsummenverän-
derung limitiert. 

„Aus Sicht der ambulanten Medizin be-
rührt dieser Paradigmenwechsel grund-
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legende ethische Fragen: Soll der Leis-
tungsanspruch der Patienten vorrangig 
am medizinischen Bedarf ausgerichtet 
werden – oder an der jeweils verfüg-
baren Einnahmebasis der gesetzlichen 
Krankenversicherung? Wenn die Aus-
gaben systematisch an die Einnahmen 
gekoppelt werden, entsteht die Gefahr, 
dass medizinisch notwendige Versorgung 
nicht mehr nach Bedarf, Dringlichkeit und 
Nutzen organisiert wird, sondern nach 
fiskalischer Verfügbarkeit. Die ambulante 
Versorgung ist davon in besonderer Weise 
betroffen“, heißt es in der Eingabe an die 
Berliner Ethik-Wächter. 

Stille Rationierung befürchtet

Niedergelassene Ärzte sowie Psycho-
therapeuten trügen den größten Teil der 
Versorgung, ruft die KVHB in Erinnerung. 
„Sie behandeln akut und chronisch kran-
ke Menschen, begleiten Patientinnen und 
Patienten langfristig, verhindern unnötige 
Krankenhausbehandlungen und sichern 
wohnortnahe Hilfe. Werden Mittel in der 
ambulanten Versorgung gekürzt, führt 
dies nicht abstrakt zu ‚Einsparungen‘, 
sondern konkret zu weniger Behandlungs-
zeit, weniger Terminen, längeren Warte-
zeiten und weniger Angebot“, schreiben 
die Bremer in ihrer Eingabe. Ethisch pro-
blematisch sei dabei insbesondere, wie 
sie hervorheben, dass die Folgen einer 
solchen Politik nicht alle Versicherten 
gleichermaßen träfen. Menschen mit ge-
ringem Einkommen, chronisch Kranke, äl-
tere Patienten, psychisch Erkrankte sowie 
Menschen mit eingeschränkter Gesund-
heitskompetenz seien stärker darauf an-
gewiesen, dass Versorgung niedrigschwel-
lig, erreichbar und verlässlich bleibe. 
Die Bremer Prognose zu den absehbaren 
Gesetzesfolgen: „Eine einnahmeorientier-

te Ausgabenpolitik kann damit soziale Un-
gleichheit in der Versorgung verschärfen. 
Hinzu kommt ein Verantwortungskonflikt 
für die behandelnden Ärzte sowie Psycho-
therapeuten. Sie sind berufsrechtlich und 
ethisch dem Wohl ihrer Patienten ver-
pflichtet. Wenn der gesetzliche Rahmen 
jedoch zunehmend darauf ausgerichtet 
wird, Versorgungsausgaben unabhängig 
vom tatsächlichen Bedarf zu begrenzen, 
geraten medizinische Indikation, ärztliche 
Verantwortung und ökonomische Steue-
rung in ein immer weniger zur Deckung 
zu bringendes Spannungsverhältnis. Fak-
tisch läuft es auf eine stille Rationierung 
im Gesundheitswesen hinaus; ohne eine 
gesetzgeberische Vorgabe bzw. eine ge-
sellschaftliche Diskussion darüber, nach 
welchen Kriterien die Versorgung ratio-
niert wird.“ 

Entscheidend ist der Weg 

Die KVHB gehe grundsätzlich d‘accord da-
mit, dass die Kassenfinanzen stabilisiert 
werden müssten. Finanzielle Stabilität sei 
eine Voraussetzung für ein leistungsfähi-
ges Gesundheitssystem. Ethisch entschei-
dend sei jedoch, wie diese Stabilisierung 
erreicht werde: Durch eine pauschale Be-
grenzung medizinischer Versorgungsaus-
gaben oder durch strukturelle Reformen, 
bessere Steuerung, Abbau ineffizienter 
Doppelstrukturen und eine verlässliche 
Finanzierung versicherungsfremder Leis-
tungen?

Aktuell wird sich der Ethikrat aufgrund 
seiner Strukturen und Arbeitsweise wohl 
nicht mit der Bremer Eingabe befassen. 
Wie es in der Zukunft aussieht, steht noch 
in den Sternen. 

Matthias Wallenfels

©
The K

onG
-sto

ck.adob
e.com


